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Richtlinien zur Ableistung der Fachpraktika im 
Fachbereich Design 
 
 
 
 
 
1. Innerhalb der Klassenstufe 11 beträgt die Gesamtdauer des Fachpraktikums 46 Wochen. 
2. Das Praktikum wird in der Schulzeit im wöchentlichen Wechsel an drei Tagen (montags bis mittwochs) 

bzw. an zwei Tagen (dienstags und mittwochs) durchgeführt. In den Ferien findet das Praktikum an 5 
Arbeitstagen pro Woche, jeweils ganztägig statt. 

3. Die Fachpraktika werden in Teilabschnitten durchgeführt: 
a. Holzverarbeitung: 12 Wochen (abzuleisten in Betrieben des holzverarbeitenden Gewerbes) 
b. Metallverarbeitung: 12 Wochen (abzuleisten in Betrieben des metallverarbeitenden Gewerbes) 
c. Design: 22 Wochen (abzuleisten als Teilpraktika von 5 Wochen bis 11 Wochen aus den 

nachstehenden Berufsgebieten) 
Berufsgebiete: 
Innenarchitektur      Grafik-Design 
Architekturbüro      Fotografie 
Innenarchitekturbüro      Reproduktionstechniken 
Technisches Zeichnen      Buchdruck 
Industrie-Design-Büro      Offsetdruck 
Konstruktionsbüro      Werbeabteilung einer Firma 
Planungsamt       Grafik-Design-Atelier 
Kunststoffverarbeitung      Schildermaler 

Lichtwerbung 
Druckvorlagenherstellung 

Textil-Design       Industrie-Design 
Weberei       Industrie-Design-Büro 
Textil- und Bekleidungsgewerbe    Konstruktionsbüro 
Einrichtungshaus      Technisches Zeichnen 
Fotografie       Kunststoffverarbeitung 
Siebdruck (Filmdruck)      (Kunststoffschlosserei) 
Textilfachgeschäft 
 
4. Die Reihenfolge der Fachpraktika ist freigestellt. 
5. Die Teilpraktika in den genannten Berufsbereichen sollen so gewählt werden, dass sie geeignet sind, 

technische und allgemeine Grundeinsichten sowie Fertigkeiten zu vermitteln, die auf ein späteres 
Studium im Fachbereich Design gerichtet sind. 

6. Die Vermittlung der Praktikantenstellen kann auch durch die Berufsberatung der jeweils zuständigen 
Jobcenter erfolgen. 

7. Zuständig für die Genehmigung und Kontrolle der Praktika ist der Praktikantenbetreuer der 
Fachoberschule, Fachbereich Design. 

8. Das 1. Fachpraktikum darf nicht früher als sechs Wochen vor Schulbeginn begonnen werden. Es muss 
jedoch am 1. Schultag aufgenommen sein. Die Aufnahme/Versetzung in Klasse 12 setzt voraus, dass 
alle Praktika erfolgreich abgeschlossen sind. 


